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Konsultation zur Übernahme internationaler Prüfungsgrundsätze; 
Konsultation zur Überprüfung der Vierten und Siebten  

Gesellschaftsrechtsrichtlinie; 
Konsultation zu den Kontrollstrukturen bei Prüfungsgesellschaften 

und ihre Auswirkungen auf den Wirtschaftsprüfungsmarkt. 
Consultation on the adoption of International Standards on  

Auditing; 
Consultation on the Review of the Fourth and Seventh Company 

Law Directives; 
Consultation on Control Structures in Audit Firms and Their Con-

sequences on the Audit Market. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Anlage übersenden wir unsere Stellungnahme zu den o.a. Konsulta-
tionen in deutscher und englischer Fassung, mit der Bitte um Berück-
sichtigung. Mit einer Veröffentlichung besteht Einverständnis. Da unse-
rer Ansicht die Konsultationen aufgrund der Komplexität nur im Zusam-
menhang gesehen werden können, erlauben wir uns eine zusammenge-
fasste Stellungnahme einzureichen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 

 

Michael Gschrei Dr. Carsten René Beul 
(gf. Vorstand) (Europabeauftragter) 
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Konsultation zur Übernahme internationaler Prüfungsgrundsätze; 

Konsultation zur Überprüfung der Vierten und Siebten Gesellschafts-
rechtsrichtlinie; 

Konsultation zu den Kontrollstrukturen bei Prüfungsgesellschaften und 
ihre Auswirkungen auf den Wirtschaftsprüfungsmarkt 

 

1. Zusammenfassung 

Die Implementierung der ISA in das Gemeinschaftsrecht im Komitologie-

verfahren erscheinen ebenso problematisch wie die der IFRS/IAS, da der Ba-

sisrechtsakt zu unbestimmt ist und es daher an einem demokratisch legitimier-

ten Verfahren fehlt. Dies hätte nach deutschem Verfassungsrecht Folgewirkun-

gen, da eine solche Umsetzung als ausbrechender Rechtsakt anzusehen wäre, 

sollte der EuGH sie trotzdem als wirksam ansehen. 

Faktisch schaffen die unterschiedlichen Rechnungslegungsnormen immer noch 

Barrieren, grenzüberschreitend tätig zu werden. Dies gilt insbesondere für den 

Mittelstand, für den einheitliche Rechnungslegungsvorschriften eine bürokrati-

sche Erleichterung darstellten, keinesfalls ein Hindernis, zumal auch die Rah-

menbedingungen der Abschlussprüfungen vereinheitlicht würden. Dabei macht 

es keinen Sinn die Normen der Prüfungsstandards vor denen des materiellen 

Rechts der Rechnungslegung zu vereinheitlichen, weil erstere auf letzteren auf-

bauen. Vielmehr erscheint es sinnvoll, den Auswüchsen der internationalen 

Rechnungslegungsstandards endlich Einhalt zu gebieten, da diese mitursäch-

lich für die derzeitige Finanzkrise sind.  

Eine Befreiung von der Prüfungspflicht für mittelständische und unternehmerge-

führte Unternehmen kann nicht im Sinne dieser Unternehmen sein, da das 

langsame Heranführen an Ordnungsstrukturen und Rechnungslegungsvor-

schriften nur so erreicht werden kann und der Gläubigerschutz eine wesentliche 

Rolle spielt. Ansonsten würde die Kontrolle durch den Abschlussprüfer auf die 

Sanktion durch die Strafverfolgungsbehörden verlagert. 

Die Rechnungslegungsvorschriften sollten daher nach mehr als zwei Jahrzehn-

ten nunmehr als Verordnung gefasst werden, um als Kodifikation einheitliche 

Geltung zu erlangen.  
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Zuletzt ist die Überlegung der Kommission, Investoren die Möglichkeit zu eröff-

nen, sich an Prüfungsgesellschaften zu beteiligen geeignet, eine Diskussion in 

Gang zu setzen. Allerdings hieße dies, den Teufel mit dem Belzebub auszutrei-

ben. Eher sollten Wege gesucht werden, neue Strukturen zu schaffen, die das 

Potenzial der mittelständischen Abschlussprüfer nutzen, ohne sie in das Korsett 

der großen Netzwerke einzuzwängen. Dabei muss insbesondere die Möglich-

keit geboten werden, persönliche Vertrauensbeziehungen zu nutzen und diese 

auch gezielt zu fördern. 

 

2. Mögliche Änderung von Normen zur Rechnungslegung im Gemein-
schaftsrecht 

Die Europäische Kommission erwägt derzeit verschiedene rechtliche Änderun-

gen und Ergänzungen der gesellschaftsrechtlichen Richtlinien. Dabei geht es im 

Wesentlichen um die Einführung Internationaler Standards für Abschlussprü-

fungen (ISA)1, die Änderung der materiellen Rechnungslegungsvorschriften2 

und die Änderung der Regelungen zu Beteiligungen an Prüfungsgesellschaf-

ten3. Außer auf die grundsätzlichen rechtlichen Fragen soll im Folgenden 

schwerpunktmäßig auf die Probleme in eingegangen werden, welche durch die 

Richtlinien für den Mittelstand bestehen oder durch die Änderungen entstehen 

können. 

                                                 
1 Auf der Basis der Artt. 26 II, 48 II der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüs-
sen (8. gesellschaftsrechtliche Richtlinie) ABl. L 187 vom 9. 6. 2006, 87. 

2 Konsultation zur Überprüfung der Vierten und Siebten Gesellschaftsrechtsrichtlinie; 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/company_law_dir_en.htm 

3 Konsultation zu den Kontrollstrukturen bei Prüfungsgesellschaften und ihre Auswirkungen auf den 
Wirtschaftsprüfungsmarkt; http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2008/audit_firms_en.htm. 
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3. Zur Frage der Übernahme der internationalen Prüfungsstandards „ISA“ 
in das nationale Recht 

 
3.1.  Grundlagen 
Die International Standards on Auditing (ISA) werden durch das von der IFAC 

(International Federation of Accountants)4 bestellte International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB)5 erarbeitet und weiterentwickelt. Sie wer-

den jährlich im IFAC Handbook publiziert. Die der IFAC (International Federa-

tion of Accountants) angeschlossenen Berufsorganisationen der Wirtschaftsprü-

fung verpflichten sich, die Vorgaben der ISA, unter Berücksichtigung lokaler 

Gegebenheiten, bei der Erarbeitung eigener Bestimmungen zu befolgen.  

Das Regelwerk auf den materiellen Regelungen der IFRS/IAS auf. 

 
3.2. Umsetzungsverfahren und demokratische Legitimation 
Das Vorhaben, die ISA in das Gemeinschaftsrecht zu übernehmen, birgt vielfäl-

tige Probleme. 

Rechtlich problematisch erscheint es bereits, wenn die Standards privatrechtlich 

organisierter Institutionen lediglich übernommen werden, da diesen die demo-

kratische Legitimation fehlt. Dies gilt erst recht, wenn eine Umsetzung wie im 

Rahmen der IFRS6 im Komitologieverfahren7 vorgenommen werden sollte. 

Grundsätzlich wäre eine Implementierung nur durch eigenständige Richtlinie 

oder Verordnung8 zulässig. Dann wäre eine auch inhaltliche Diskussion inner-

halb der Rechtsetzungsorgane, insbesondere des Europäischen Parlaments 

gewährleistet. Eine Diskussion verkäme jedoch zur Farce, wenn das Parlament 

lediglich die Möglichkeit hätte, die ISA entweder abzulehnen oder anzunehmen, 

jedoch keine Änderungsvorschläge erarbeiten, könnte weil es sich um Regeln 

handelt, die dritte privatrechtliche Institutionen erarbeitet haben. Da Art. 251 EG 

im Kodezisionsverfahren ausdrücklich Änderungsvorschläge vorsieht, stellte es 

                                                 
4 www.ifac.org 
5 www.ifac.org/IAASB 
6 Vgl. hierzu Beul, SAM 2008, 46 ff, als Anlage beigefügt. 
7 Vgl. hierzu ausführlich Beul, SAM 2008, 46, 47ff, als Anlage beigefügt. 
8 Im Folgenden wird der Begriff Verordnung nur als EG-Verordnung gemäß Art 249 II EG verwendet. 
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letztlich eine Missachtung des Parlaments dar, dem ebendieses Recht genom-

men würde. Als Ausweg bliebe nur der Weg des Komitologieverfahrens9, indem 

die ISA in ihrer jeweiligen Form im vereinfachten Verordnungswege in Gemein-

schaftsrecht transponiert würden. Hiergegen wurden bereits im Zusammenhang 

mit der Übernahme der IFRS/IAS Bedenken geäußert10. Diese richten sich da-

gegen, dass gleichsam unter Umgehung des regulären Verfahrens gemäß Art. 

251 EG nur eine dürftige Verordnung als Basisrechtsakt von Parlament und Rat 

erlassen wird, die inhaltlich kaum erkennen lässt, welche Rechtsnormen im 

Wege des Komitologieverfahrens daraus entstehen sollen11.  

Voraussetzung für dieses Verfahren wäre nach der Rechtsprechung allerdings 

ein Basisrechtsakt, der die wesentlichen Grundzüge der zu regelnden Materie 

festlegen müsste12. Wesentlich sind dabei solche Bestimmungen, durch die die 

grundsätzlichen Ausrichtungen der Gemeinschaftspolitik umgesetzt werden13. 

Die Ermächtigung muss darüber hinaus hinreichend bestimmt sein, wobei die 

Grenzen der übertragenen Befugnis deutlich anzugeben sind14. Auch wenn 

man die Judikatur dahin deutet, dass der Grad der Bestimmtheit variiert15, be-

steht eine Selbstbindung des Rats gemäß Art. 1 des Komitologie-Beschlusses16 

dahingehend, dass die Hauptbestandteile der delegierten Befugnisse im Basis-

rechtsakt festzulegen sind. Nicht entschieden ist die Frage, ob im Wege des 

Regelungsverfahrens gemäß Art. 5 des Beschlusses 1999/468/ EG die Grund-

sätze des Art. 251 EG unterlaufen werden können. Denn durch das Regelungs-

verfahren ist weder dem Parlament die Möglichkeit eröffnet, eine Durchfüh-

rungsverordnung zu Fall zu bringen, noch wurde der Wirtschafts- und Sozial-

ausschuss hierzu angehört. Die Problematik ist insoweit vergleichbar mit derje-

nigen bei Art. 80 I 2 GG. Auch hier muss ein Gesetz bekanntlich Inhalt, Zweck 

und Ausmaß der erteilten Ermächtigung festlegen, die eine Rechtsverordnung 

                                                 
9 S.o. Fn 6. 
10 S.o. Fn. 7. 
11 Vgl. hierzu Beul, SAM 2008, 46, 49f, als Anlage beigefügt. 
12 EuGH Rs. 23/75, Rey Soda, Slg. 1975, 1302 Rn. 10, 14. 
13 EuGH Rs. C-240/90, Deutschland/Kommission Slg. 1992, I-5383 Rn. 37. 
14 EuGH Rs. 291/86, Central-Import Münster Slg. 1988, 3679 Rn.13. 
15 Hummer/Obwexer in Streinz EUV/EGV, 2003, Art. 202 Rn. 35. 
16 1999/468/EG, ABl. L 184 vom 17.7.1999, 23; Beschluss geändert durch den Beschluss des Rates 

2006/512/EG, ABl. L 200 vom 22.7.2006, 11. 
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später nur konkretisiert. Als Basisrechtsakt, wie manche ihn ansehen17, ent-

spricht Art. 26 II RL 2006/43/EG18 nicht annähernd den Anforderungen an eine 

inhaltlich präzise Vorgabe. Die Vorschrift lautet:“ 

Die Kommission kann nach dem in Artikel 48 Absatz 2 genannten Verfahren 

über die Anwendbarkeit internationaler Prüfungsstandards innerhalb der Ge-

meinschaft entscheiden. Die Kommission nimmt internationale Prüfungsstan-

dards zur Anwendung in der Gemeinschaft nur an, wenn sie 

a) in einem einwandfreien Verfahren mit angemessener öffentlicher Aufsicht 

und Transparenz erstellt wurden und international allgemein anerkannt sind, 

b) beim Jahresabschluss und beim konsolidierten Abschluss entsprechend den 

in Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie 78/660/EWG19 und in Artikel 16 Absatz 320 

der Richtlinie 83/349/EWG festgelegten Grundsätzen zu einem hohen Maß 

an Glaubwürdigkeit und Qualität beitragen und 

c) dem europäischen Gemeinwohl dienen.“ 

Damit ist die Bestimmung genauso allgemein gehalten wie der Basisrechtsakt 

im Zusammenhang mit der Umsetzung der IFRS/IAS21, was unter dem Ge-

sichtspunkt der mangelnden demokratischen Legitimation höchst bedenklich 

erscheint, da letztlich Privatinstitutionen zu Normgebern würden, ohne dass der 

parlamentarisch legitimierte Wille involviert wäre. 

Dies wiederum wirft im nationalen deutschen Kontext verfassungsrechtliche 

Fragen auf, die im Urteil des BVerfG zum Lissabon-Vertrag eine Rolle spielt. 

Hierzu zählt insbesondere die Frage, ob Art. 23 GG eine Zustimmung zur Über-

tragung von Kompetenzen erlaubt, die die demokratische Legitimation, der in 

Art. 80 GG der absolute Vorrang gewährt wird, konterkarieren kann. Sieht man 

die Regelung des Art. 80 I 2 GG historisch vor dem Hintergrund der Notverord-

nungen des Reichspräsidenten der Weimarer Republik, als Gebot dem Parla-
                                                 
17 So wohl Schockaert/Houyoux, Forum Financier, 2007, 515, 521 m. Fn. 25 (abrufbar unter: 

www.ifac.org/library/ArticleFiles/BFW2007_08_schockaert_en_houyoux.pdf) 
18 S.o. Fn.1. 
19 Art. 2 III RL 78/660/EWG (4. gesellschaftsrechtliche RL) hat folgenden Wortlaut: „Der konsolidierte 

Abschluss hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesamtheit der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen zu vermitteln“. 

20 Art. 16 III RL 83/349/EWG (8. gesellschaftsrechtliche RL) hat folgenden Wortlaut: „Der Jahresab-
schluss hat ein den tatsachlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft zu vermitteln“. 

21 VO 1606/2002/EG vom 19.7.2002, ABl. L 243 vom 11.9.2002, 1.  
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ment die inhaltliche Entscheidung einerseits zu überlassen, sie ihm anderer-

seits auch aufzuzwingen und zwar als Ausdruck des einzig demokratisch legiti-

mierten Normsetzungsprozesses, wäre hier auch der Kern des demokratischen 

Rechtsstaats tangiert, normiert durch das Demokratieprinzip in Art. 20 I GG22. 

Eine Übertragung der Kompetenzen müsste folglich möglicherweise an Art. 79 

III GG gemessen werden. Soweit und solange der EuGH seine Rechtsprechung 

zum Inhalt des Basisrechtsakts23 beibehielte, ergäbe sich kein Problem. Ein 

solches entstünde allerdings unweigerlich, wenn diese Rechtsprechung aufge-

weicht würde, da dann möglicherweise ein ausbrechender Rechtsakt24 vorläge.  

Da Art 26 RL 2006/43/EG keinen wirksamen Basisrechtsakt darstellt, läuft § 

317 V HGB in der Fassung des BilMoG wegen des Verweises auf ebendiesen 

Art. 26 RL 2006/43/EG25 praktisch leer. Soweit von der Ermächtigung des § 317 

VI HGB Gebrauch gemacht werden sollte begegnet dies auch wegen der Art. 

80 I 2 GG Bedenken. 

 
3.3.  Praktische Probleme für den Mittelstand 
3.3.1. Unterschiedliche Rechnungslegungsnormen 
Bereits die Jahresabschlussprüfungen im Mittelstand schaffen bei grenzüber-

schreitender Betätigung erhebliche Probleme. Ein Grund besteht in der fehlen-

den Harmonisierung der zu prüfenden Bilanzierungsvorschriften. Durch die 

zahlreichen Wahlrechte, welche die gesellschaftsrechtlichen Richtlinien den 

Mitgliedsstaaten eröffnen, ergeben sich immer wieder Defizite in der Vergleich-

barkeit der Jahresabschlüsse. Die Herstellung vergleichbarer Jahresabschlüsse 

ist den Beratern mittelständischer Unternehmen oft nur mit erhöhtem Aufwand 

möglich. Wer beispielsweise einen italienischen Jahresabschluss in einen sol-

                                                 
22 Zum Demokratieprinzip vgl. BVerfGE 89, 155 vom 12. Oktober 1993, Az: 2 BvR 2134, 2159/92 

(Maastricht) Rn 95: „Das Demokratieprinzip hindert mithin die Bundesrepublik Deutschland nicht an 
einer Mitgliedschaft in einer - supranational organisierten - zwischenstaatlichen Gemeinschaft. Voraus-
setzung der Mitgliedschaft ist aber, daß eine vom Volk ausgehende Legitimation und Einflußnahme auch 
innerhalb eines Staatenverbundes gesichert ist.“ 

23 S.o. m. Fn. 11 ff. 
24  Vgl. 5. Leitsatz BVerfGE 89, 155 vom 12. Oktober 1993, Az. 2 BvR 2134, 2159/92 (Maastricht). 
25 Betrachtet man die nunmehr in Deutschland erfolgte Einfügung des § 317 V HGB in der Fassung des 

BilMoG („.. die von der Europäischen Kommission  in dem Verfahren nach Art. 26 Abs. 1 der Richtlinie 
2006/43/EG ….angenommen worden sind.“), erstaunt allerdings die Verweistechnik, da auf die Umset-
zung gemäß Art. 26 I RL 2006/43/EG verwiesen wird, nicht auf Art. 26 II der RL. Der Basisrechtsakt, 
aufgrund dessen erlassen werden können soll, wäre jedoch Absatz 2, Absatz 1 legt nur die Verpflichtun-
gen der Mitgliedsstaaten zur Umsetzung fest. 
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chen nach deutschem Recht transponiert, hat erhebliche Umgliederungen zu 

gewärtigen. Als nur ein Beispiel unter vielen für die Bilanz mag die 

Ausscheidensvergütung (TFR, trattamento di fine rapporto) dienen, welche bei 

der deutschen Gliederung oft als Pensionsrückstellung ausgewiesen wird. 

Diese Abfindung kann nach italienischem Recht auch vor dem Ausscheiden des 

Arbeitnehmers ausgezahlt werden und ist auf dessen Anforderung an Fondsge-

sellschaften, ähnlich der deutschen Arbeitszeitkontenregelung, zu überweisen. 

Daher erscheint ein Ausweis dieser Position in den sonstigen Verbindlichkeiten 

zutreffender. Dies hat auch Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrech-

nung, wo die Zuführung zur Ausscheidensvergütung oft als Aufwendungen für 

soziale Sicherheiten und Altersvorsorge ausgewiesen wird, besser jedoch als 

normaler Lohn- und Gehaltsaufwand eingeordnet würde. Auch der Ausweis von 

Fremdleistungen nach italienischem Recht unterscheidet sich von dem in der 

deutschen Gliederung, nach der ein großer Teil in den sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen einzuordnen ist. Auch materiell ergeben sich oft Bewertungs-

unterschiede, so wird z.B. in der italienischen Handelsbilanz der Grund- und 

Bodenanteil an bebauten Grundstücken in die Abschreibungsbemessung ein-

bezogen. 

 

3.3.2. Folgen der Rechnungslegung für die Prüfung 
Bedingt durch die unterschiedlichen materiellen Regelungen wird auch die Prü-

fungsarbeit praktisch erschwert. Dies beginnt bei einer banalen Frage, wie dem 

Einsatz computergestützter Qualitätssicherungssysteme. Die Software kann nur 

für Prüfungen nach IFRS unabhängig vom Einsatzort genutzt werden, ansons-

ten muss zwingend auf Systeme zurückgegriffen werden, die das Recht des 

jeweiligen Mitgliedstaates berücksichtigt. Daraus folgt, dass einheitliche Prü-

fungsstandards, die auch mittelständische Unternehmen in die Lage versetzen, 

ohne größere Probleme grenzüberschreitend tätig zu werden, nicht ohne eine 

Vereinheitlichung der Bilanzierungsvorschriften sinnvoll sein können. Denn nur 

dann wäre es möglich, die jeweilige Software gemeinschaftsweit einzusetzen. 

Die Texte müssten lediglich übersetzt werden. Es bedürfte nicht des Umwegs 

über die englische Sprache als lingua franca, der oft zu gravierenden Missver-

ständnissen führen kann, wenn etwa ein Deutscher und ein Italiener (oder je-



 
Stellungnahme zu EU‐Konsultationen (deutsch & englisch) v. 29.7.2009  / Seite 8 

- English Version page 20ff -   
Verband für die mittelständische  

Wirtschaftsprüfung 

 

mand aus dem romanischen Sprachraum allgemein) in englischer Sprache 

kommunizieren. In den romanischen Ländern fällt vielen exzellenten Fachleuten 

im mittelständischen Bereich bereits der Gebrauch des Englischen schwer. 

Hinzu kommen Mentalitätsunterschiede, die trotz des Gebrauchs einer ver-

meintlich gemeinsamen Sprache diese Unterschiede überdecken und nicht be-

wusst werden lassen. Sie gelangen erst dann schmerzhaft zu Bewusstsein, 

wenn Projekte gescheitert sind26.  

  
3.4. Notwendigkeit der stärkeren Vereinheitlichung der materiellen Bi-

lanzierungsregelungen 
Auch zur Verbesserung der für den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr 

notwendigen Voraussetzungen ist eine Vereinheitlichung der Rechnungsle-

gungsvorschriften erforderlich. Dies gilt bei grenzüberschreitenden Sachverhal-

ten des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs und ebenso bei solchen der 

Niederlassungsfreiheit. Wer eine neue Geschäftsverbindung einzugehen beab-

sichtigt, erkundigt sich über den zukünftigen Geschäftspartner. Hierzu zählt 

auch die Einsicht in veröffentlichte Jahresabschlüsse. Was aber nützt es, wenn 

die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse vorgeschrieben ist, deren Inhalt je-

doch differiert. Zwar haben die Bilanzrichtlinien eine Verbesserung bewirkt. Um 

dies nachzuvollziehen, muss man sich vor Augen halten, dass z.B. eine Ab-

schlussprüfung in Italien für die Tochtergesellschaft einer deutschen Mutter frü-

her endlose Diskussionen über Bewertungen erforderte. Die Durchsetzung des 

Niederstwertprinzips im Bereich der Forderungs- und Vorratsbewertung war 

deutlich von den geltenden steuerlichen Vorschriften beeinflusst, die eine Wert-

berichtigung nur zulässig machte, wenn die Ware abverkauft oder die Forde-

rung veräußert wurde oder durch ein Insolvenzverfahren die Wertlosigkeit der 

Forderung dokumentiert war. In der Praxis musste man sich sogar mit dem von 

den finanzierenden Banken erhobenen Vorwurf auseinandersetzen, der Ab-

schlussprüfer stelle die finanzielle Situation der Gesellschaft mit den steuerlich 

nicht anerkannten Wertberichtigungen schlechter dar als notwendig. Dies hat 

sich durch die Bilanzrichtlinien und nach deren Umsetzung deutlich gebessert, 

                                                 
26 Vgl. hierzu Beul, FS. Hanisch, 29 f.im Zusammenhang mit Beratungssituationen zwischen Italien und 
Deutschland. 
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sodass die Bewertungen sich angleichen. Allerdings gibt es immer noch Unter-

schiede.  

Zu begrüßen wäre daher eine Vereinheitlichung der Rechnungslegungsvor-

schriften nicht durch Richtlinien, sondern im Wege der Verordnung. Hierdurch 

schüfe man einheitliche Normen, die Vergleichbarkeit für den Mittelstand wäre 

mit geringerem Beratungsaufwand hergestellt, und die Abschlussprüfer könnten 

sich gemeinschaftsweit gleichartige Prüfungsstandards bedienen, die mit ein-

heitlicher Software auch im mittelständischen Bereich einsetzbar wären. 

 

4. Modifikation der 4. gesellschaftsrechtlichen Richtlinie 
 
4.1. Regelungsnotwendigkeit oder Subsidiarität 

Soweit argumentiert wird, das Prinzip der Subsidiarität gemäß Art 5 EG gebiete, 

die Vereinheitlichung der Rechnungslegungsvorschriften auf Großunternehmen 

zu beschränken und die Regelungen für kleine und mittelgroße Unternehmen 

den Mitgliedstaaten allein zu überlassen, erscheint dies auf den ersten Blick 

plausibel. Dies setzte jedoch voraus, dass nur Großunternehmen grenzüber-

schreitend tätig sind. Aber auch mittelständische Unternehmen können grenz-

überschreitend tätig sein und profitieren von einer Harmonisierung, zum Bei-

spiel beim Unternehmenskauf in einem anderen Mitgliedstaat. Ein Unterneh-

men hat weniger Probleme, ein anderes Unternehmen zu erwerben, wenn 

Rechnungslegungsvorschriften gemeinschaftsweit gelten. Sollte diese Verein-

heitlichung künftig nur noch weiter für Großunternehmen dienen, verschlechter-

ten sich die Marktzugangsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen, die 

auch grenzüberschreitend tätig sind. Denn ähnlich wie die Beseitigung unter-

schiedlicher Normen dienen einheitliche Rechnungslegungsvorschriften der 

Vereinfachung der Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat. Dies beginnt 

bereits bei der Organisation der Buchhaltung, die nicht in jedem Mitgliedstaat 

anderen Regelungen unterläge, was einen einheitlichen Kontenplan ermöglich-

te, der wiederum unterjährige Vergleichbarkeit der Buchhaltung und damit der 

Erfolgskontrolle erleichterte. Wer die Schwierigkeiten relativ kleiner Tochter-

unternehmen mit nur wenigen Mitarbeitern in der Buchhaltung kennt, die außer 

den nach örtlichen Vorschriften notwendigen Aufzeichnungen auch noch mo-
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natlich Bericht an die Muttergesellschaft nach deren Vorgaben erstatten müs-

sen, wird ohne weiteres nachvollziehen können, welche Erleichterung es wäre, 

wenn die Vergleichbarkeit allein anhand der Buchhaltung sichergestellt wäre.  

Auch die grenzüberschreitende Tätigkeit im Waren- und Dienstleistungsverkehr 

könnte den Marktteilnehmern durch einheitliche Informationsgrundlagen erleich-

tert werden27. 

Das Ziel des Gemeinschaftsrechts ist die Herstellung eines einheitlichen Bin-

nenmarkts. Der Mittelstand darf hiervon nicht ausgeschlossen werden. Der Mit-

telstand muss bereits Sprachprobleme und steuerliche Unterschiede überwin-

den. Ein zusätzlicher Kostenfaktor resultiert aus unterschiedlichen materiellen 

Bilanzierungsnormen, was - wie ausgeführt – sich auch im Fall des Unterneh-

menskaufs als problematisch herausstellt, da die Jahresabschlüsse nicht ver-

gleichbar sind. Einheitliche Bilanzierungsnormen führen zu besser vergleichba-

rer Information. Auch die Prüfungsnormen wären vereinheitlicht, wodurch sich 

wiederum die Prüfungskosten verringerten, da die Software der Abschlussprü-

fer lediglich übersetzt werden müsste und nicht mehr eine quasi doppelte Ab-

schlussprüfung nach beiden Normsystemen, dem der Tochter- und dem der 

Muttergesellschaft notwendig wäre. All dies führte zu einer Vereinfachung 

grenzüberschreitender Betätigung des Mittelstands. 

Daher wirkt das Argument der Subsidiarität eher vorgeschoben, um dem Mittel-

stand gegenüber den Großunternehmen weitere Nachteile im grenzüberschrei-

tenden Bereich zu bereiten.  

Das Argument kann lediglich für Kleinstunternehmen gelten, die selten grenz-

überschreitende Bezüge aufweisen. Hier kann eine Erleichterung der Rech-

nungslegung jedem Mitgliedstaat überlassen bleiben. 

 

4.2. IFRS/IAS 
4.2.1. Derzeitiger Stand 
Die Internationalen Rechnungslegungsstandards (International Accounting 

Standards [IAS] bzw. International Financial Reporting Standards [IFR)]) 

(IFRS/IAS) werden vom International Accounting Standards Board (IASB) ent-
                                                 
27 S.o. 3.3. 
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wickelt28. Die Grundstruktur des IASB ist durch drei Organe gekennzeichnet, die 

IASC Trustees, den IASB und das IFRIC. Die 22 Trustees, darunter Wirt-

schaftsprüfer, Analysten, Professoren und Bilanzersteller, nominieren und kon-

trollieren den IASB. Die Trustees sind ehrenamtlich tätig und bestimmen nach 

anfänglicher Auswahl durch ein Nominierungskommittee zukünftige neue Mit-

glieder durch Zuwahl (Kooptation). Der Board besteht überwiegend aus haupt-

amtlichen Mitgliedern. Er nimmt Berichte des International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC, früher SIC) zu den Interpretationen einzelner 

IFRS/IAS entgegen, entscheidet aber selbst über die Veröffentlichung und da-

mit das Wirksamwerden dieser IFRIC. Ebenso entscheidet er über Veröffentli-

chung und Wirksamwerden der Standards. Es handelt sich somit um eine pri-

vatrechtlich organisierte Institution, die ihrerseits über keinerlei demokratische 

Legitimation verfügt. Die Anerkennung der IAS/IFRS für die EG erfolgt im Wege 

der Komitologie29. 

 

4.2.2. Demokratische Entscheidungen zur möglichen Übernahme der 
Standards ins Gemeinschaftsrecht 

Derzeit wird die Frage aufgeworfen, ob diese Standards als allgemeine, alle 

Unternehmen bindende Rechnungslegungsgrundsätze in das Gemeinschafts-

recht übernommen werden sollten. Unabhängig von dem grundsätzlichen Pro-

blem der demokratischen Legitimation30, ist es auch fraglich, ob eine solche 

Übernahme opportun erscheint. Es handelt sich nicht allein um eine fachliche 

Entscheidung, sondern um eine demokratisch zu legitimierende Grundent-

scheidung. Dafür sind die unterschiedlichen Zielrichtungen der Informations-

pflichten einerseits gegen den Gläubigerschutz andererseits abzuwägen. Dies 

lässt das gesamte Spannungsverhältnis offenbar werden zwischen behütendem 

Schutz des Verbrauchers einerseits und dem Vertrauen in den mündigen, in-

formierten Bürger andererseits. Beides zusammen ist nicht erreichbar. Auch hat 

das Scheitern vieler Regelungen, die bis ins Kleinste gingen, gezeigt, dass der-

artige detaillierte Einzelfallregelungen keine zusätzliche Rechtssicherheit garan-

tieren, sondern oft mehr Schlupflöcher eröffnen, als Generalklauseln. Im 
                                                 
28 Vgl. hierzu ausführlich m. w. N. Beul, SAM 2008, 46 ff, als Anlage beigefügt.  
29 Zur Kritik s.o. 3.2 m.w.N. 
30 S.o 3.2 m.w.N. 
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Gegenteil erwecken derartige Einzelfallregelungen immer wieder den Eindruck, 

dass alles lückenlos geregelt ist. Demgegenüber eröffnen Generalklauseln die 

Möglichkeit individueller Anpassung an den konkreten Einzelfall. Insoweit wird 

auch augenfällig, dass Abschlussprüfer nur innerhalb der Grenzen handeln 

können, die ihnen die Normgeber zugestehen. Als Beispiel mögen die jüngsten 

Entwicklungen im Bewertungsrecht dienen31, die normalerweise als Betrug der 

Strafverfolgung ausgesetzt wären (§ 263 StGB), im Zuge der kreativen Bilanzie-

rungsstandards jedoch zur Norm erhoben von den der Abschlussprüfern nicht 

mehr beanstandet werden können; welch glückliche Fügung, entspannt dies 

doch das Haftungsrisiko mit dem daraus folgenden positiven Einfluss auf Versi-

cherungsprämien. Andererseits wird der Abschlussprüfer zum Prügelknaben, 

wenn die Bilanzierungsvorschriften versagen. Warum hat er das nicht vorher-

gesehen? Muss er das? Nein, er muss die Einhaltung der gesetzlichen Vor-

schriften prüfen, nicht ob der Gesetzgeber ordentlich oder schlampig arbeitet. 

Hierzu fehlt ihm als Prüfer (leider?) die demokratische Legitimation. 

Zudem stellt sich die zusätzliche Problematik der Einstellung zu einem Unter-

nehmen. Betrachtet man ein Unternehmen nur als Vehikel zu einer möglichst 

schnellen Geldvermehrung zugunsten der Anteilseigner, die im Falle ausblei-

bender Gewinne ihr Geld sofort abziehen dürfen oder sieht man es auch als 

organisches Geflecht von menschlichen Beziehungen, dem man auch eigene 

Interessen zugestehen muss32. 

 

4.2.3. Intransparenz, „künstliche“ Bewertungen und falsche Anreize 

Die derzeitige Tendenz bei der Änderung der Bewertungsregelungen und die 

Diskussion um deren weiterer Modifizierungen nehmen erschreckende Ausma-

ße an. Unter dem Eindruck der globalen Finanzkrise wird nur unzureichend er-

örtert, inwieweit die materiellen Bilanzierungsregelungen mit ihrer Undurchsich-

tigkeit und Intransparenz zu dem Desaster beigetragen haben. Das Rege-

lungswerk der IAS/IFRS ist nur noch für Experten verständlich und auch für die-

se nur eingeschränkt. Die Fülle der Informationen, die mit der Aufweichung tra-
                                                 
31 S.u. 4.2.3 zur Frage der Bewertung nicht marktgängiger Vermögensgegenstände. 
32 Selbst wenn man weit von der übertriebenen Forderung nach endlosem Dienst des Eigentums an der 

Allgemeinheit entfernt ist, erscheint eine Einschränkung, allein schon aus Gründen der generellen All-
gemeinwohlverpflichtung, sinnvoll.  
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ditioneller strenger Bilanzierungsregeln einher gehen, führt dazu, dass die ver-

meintlich höhere Transparenz im Ergebnis verschleiert, weil viele nicht in der 

Lage sind, das alles zu verstehen, und andere nicht willens sind, sich alles 

durchzulesen. Darüber hinaus haben die Aufwertungsrallies, die die fair-value-

Bewertungen der IAS/IFRS zuließen, zum Ausweis tatsächlich unrealisierter 

Gewinne geführt, die teilweise ausgeschüttet und dadurch dem Eigenkapital 

des Unternehmens entzogen wurden. Oder aber es wurden fair-value-

Bewertungen von Vermögensgegenständen vorgenommen, für die kein Markt 

existierte, indem man einen solchen simulierte. Wer jedoch die Aufwärtsbewe-

gungen laut bejubelte, beginnt jetzt die Abwärtsbewegungen zu bejammern und 

zu beschimpfen, ja sie sogar mit verantwortlich zu machen für die globale Krise. 

Es wird suggeriert, eine Änderung der Bewertung dahingehend, dass Verluste 

nicht mehr ausgewiesen werden müssen, sondern teilweise nicht zur Kenntnis 

genommen werden sollen, führe zur Markterholung. Unter dem Druck der Bank-

lobby entschied daher der Financial Accounting Standards Board (FASB), dass 

die Bewertung zu Marktpreisen (mark-to-market) in gewissen (inaktiven) Kate-

gorien gelockert werden kann33. Hierdurch fühlte sich Europa bei der Rech-

nungslegung in eine relativ schlechtere Position versetzt, da die Lockerung des 

amerikanischen FASB im «Mark-to-market»-Bereich nur in den USA gilt. 

Nunmehr sind folgerichtig derartige Bestrebungen auch in Europa zu vermer-

ken34. Man sollte doch ehrlicherweise zugeben, dass hohe Ausweise nicht rea-

lisierter Gewinne in volatilen Märkten zwangsweise ebenso hohe Verlustaus-

weise nach sich ziehen können. Wenn dann in der Euphorie die Gewinne im-

mer höher werden, führt die Panik zu umgekehrten Ausschlägen. Statt daher in 

der Krise zu derartigen Mitteln zu greifen, sollte man dazu übergehen, die Ursa-

che für die Ausschläge aufgrund übertriebener Euphorie und Panik einzudäm-

men. 

Dabei stellt sich naturgemäß die Frage der richtigen Periodenabgrenzung, d.h. 

in welchen Zeitabschnitten Erfolge oder Misserfolge eines Unternehmens zu 

ermitteln sind. Langfristige Strategien wirken sich auch erst langfristig aus, stark 

zyklisch schwankende Branchen können keine gleichmäßigen Periodenergeb-
                                                 
33 NZZ vom 6. April 2009 
34 Vgl.: www.standardsetter.de/drsc/docs/press_releases/090409_DSR_Pospapier_Finanzmarktkrise.pdf. 
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nisse erwirtschaften. Aber diese Schwankungen wurden von den Verantwortli-

chen - nach der praktischen Erfahrung der letzten zwei Jahrzehnte - immer 

wieder ausgenutzt, um Bonuszahlungen zu erzielen, gerade wenn Boni von 

Quartalszahlen abhingen. Dies nutzten deutsche Mittelständler gerade im Ver-

hältnis zu amerikanischen Lieferanten auch geschickt aus. Das Szenario war 

immer ähnlich. Der Verkäufer des Lieferanten rief an, um flehentlich um Aufträ-

ge im ablaufenden Quartal zu bitten. Der deutsche mittelständische Kunde wies 

darauf hin, dass er nichts benötige. Daraufhin wurde mit zukünftigen Boni, lan-

gen Zahlungszielen oder sonstigen Anreizen geworben. Dies wiederum führte 

zu einem Vorzieheffekt beim deutschen Kunden, der in einer späteren Periode 

zwingend weniger bestellte. Dies musste zu irgendeiner Zeit dazu führen, dass 

die angestrebten Quartalszahlen nicht mehr erreicht werden konnten, weil die 

Kunden nicht immer mehr vorziehen konnten. In einer solchen Periode waren 

die Ergebnisse überproportional rückläufig, was für die Bonusbezieher insge-

samt irrelevant wurde, da die Boni nicht negativ wurden. Die Summe der Boni 

aller Perioden zusammen war hierdurch höher, als die Berechnung der Boni 

aus dem Gesamtergebnis aller Perioden ergeben hätte. Beispiel: Ein Bonus von 

10% wird auf der Basis von Quartalsergebnissen (Gewinnen) bezahlt.  

Folgende Ergebnisse werden erzielt: Im ersten Quartal Gewinn 1 Mio., im zwei-

ten Quartal Verlust 1 Mio., im dritten Quartal wiederum 1 Mio. Gewinn, im vier-

ten Quartal erneut Verlust 1 Mio. Als Resultat sind 200.000 Bonuszahlungen 

fällig. Bei Berechnung des Bonus auf der Basis des Jahresergebnisses wäre 

dieser gleich null.  
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4.3. Prüfungspflicht für mittelständische und unternehmergeführte Ge-
sellschaften 

Um diese Frage einigermaßen sinnvoll zu beantworten, ob man die Prüfungs-

pflicht für mittelständische und unternehmergeführte Gesellschaften abschaffen 

soll, muss man erst die Frage nach der Zielrichtung der Prüfungspflicht beant-

worten: 

Will das Recht den Gläubigerschutz betonen oder soll die Anlegerinformation 

gestärkt werden. Soweit die Anlegerinformation wesentlich im Vordergrund 

steht, wäre eine Prüfungspflicht eher entbehrlich.  

Der Normgeber will verlässliche Informationen für die Adressaten des Jahres-

abschlusses. Dies ist ohne Prüfung nicht gewährleistet. Adressat ist auch der 

Gläubiger, was sich aus der Offenlegungspflicht ergibt, denn der Anleger hat 

ein spezielles Informationsrecht. Gerade bei unternehmergeführten Gesell-

schaften erscheint eine Prüfungspflicht notwendig, damit die offengelegten Zah-

len verwertbar sind und nicht manipulativ eingesetzt werden. 

Da das Rechnungswesen im Mittelstand meist als nebensächlich angesehen 

und daher oft vernachlässigt wird, was sich oft schon in der Besetzung der 

Buchhaltung mit unzureichend ausgebildeten Mitarbeitern zeigt. Dies birgt ein 

erhebliches Fehlerpotenzial bei den Jahresabschlüssen. Will man die Prü-

fungspflicht abschaffen, müsste man konsequent auch auf die Offenlegung ver-

zichten. 

Man könnte jetzt die Vermutung äußern, hier werde deshalb so argumentiert, 

damit den mittelständischen Abschlussprüfern keine Prüfungsaufträge verloren 

gehen. Dies ist jedoch unzutreffend. Denn einerseits ist es von der Rendite her 

kein großer Unterschied, ob man ein prüfungspflichtiges Unternehmen prüft 

oder eine eingeschränkte Prüfung ohne Bestätigungsvermerk durchführt. Im 

letzteren Fall ist das Risiko geringer und die Mandantenakzeptanz größer. Denn 

die Beschäftigung mit der ungeliebten Buchhaltung erzeugt in vielen mittelstän-

dischen Unternehmern starke Aversionen, da sie nach ihrer Auffassung nur von 

wichtigeren Aufgaben, wie Expansion und Vertrieb, abgelenkt werden, ohne 

dass dies Rendite brächte, sondern dazu auch noch Kosten verursacht. Weist 

man auf Mängel in der Buchhaltung hin, hat man als Überbringer der schlech-
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ten Nachricht einen schwierigen Stand, weil es nach Auffassung des Mandan-

ten Aufgabe des Abschlussprüfers, den er als Berater sieht, ist, eventuelle Feh-

ler ohne großes Aufheben auszubügeln. Die Pflichtprüfung gefährdet daher ein 

Mandat eher als eine eingeschränkte Prüfung. Zudem besteht das Risiko der 

Überprüfung durch Qualitätskontrollprüfer. Wenn dann der Spagat zwischen 

stetigem Drängen auf Verbesserung des Buchhaltungssystems und Korrektur 

festgestellter Fehler problematisch erscheint, können sich berufsrechtliche Pro-

bleme ergeben. Denn bei einer hohen Anzahl fehlerhafter oder unterlassener 

Buchungen, die auf Anregung des Abschlussprüfers korrigiert wurden, wird sei-

tens des Qualitätskontrollprüfers oft die Frage aufgeworfen, ob der Abschluss-

prüfer nicht unzulässigerweise an dem Abschluss erstellend mitgewirkt hat.  

Trotzdem erscheint es für das Unternehmen gerade bei einer starken Unter-

nehmerpersönlichkeit besser, wenn frühzeitig über die Pflichtprüfung ein An-

passungsdruck aufgebaut wird, der zu einer stetigen Verbesserung des Rech-

nungswesens zwingt. Hierdurch werden die Voraussetzungen für den Fortbe-

stand des Unternehmens verbessert, da die Frühwarnfunktionen und Kontroll-

mechanismen besser funktionieren. Darüber hinaus sollte nicht die Hilfestellung 

von Seiten des Abschlussprüfers durch die Keule strafrechtlicher Sanktionen 

ersetzt werden. 

 

4.4. Vereinheitlichung der Rechnungslegungsvorschriften in Fortfüh-
rung der Richtlinie als Alternative 

Es erscheint daher als beste Lösung, die Rechnungslegungsvorschriften kon-

sequent zu vereinheitlichen. Dabei böte sich an, die 4. und 7. gesellschafts-

rechtliche Richtlinie als Grundlage zu nehmen und diese Regelungen weiter 

vereinheitlicht als Verordnung neu zu fassen. Damit wäre das Problem der 

mangelnden demokratischen Legitimation, das durch mit dem 

Komitologieverfahren verbunden wäre, behoben. Möglicherweise könnte die 

Mitverantwortung der materiellen internationalen Rechnungslegungsvorschriften 

für die derzeitige Finanzkrise ein zusätzliches Argument bieten, klare und über-

schaubare Regelungen einzuführen, unter stärkerer Berücksichtigung der be-

währten Regeln des Vorsichts- und des Imparitätsprinzips. 
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5. Förderung neuer Strukturen für Prüfungsgesellschaften 

Die Europäische Kommission beschäftigt sich mit der Frage, wie der derzeitige 

Markt für Abschlussprüfer weiteren Teilnehmern auch im grenzüberschreiten-

den Bereich geöffnet werden kann. Teilweise ist die Beschränkung des Markt-

zugangs für mittelständische Abschlussprüfer - wie dargelegt35 - bereits im ma-

teriellen Recht der Rechnungslegungsvorschriften begründet. Darüber hinaus 

sind die Strukturen der „big four“ geeignet, den Wettbewerb zu behindern, da 

diese die Qualitätssicherungssysteme in manchen Mitgliedsstaaten36 dazu ins-

trumentalisieren, kleinere Konkurrenten vom Markt zu verdrängen. Dies wird 

dadurch erreicht, dass Qualitätssicherungsanforderungen aufgestellt werden, 

die für Großprüfungen gewiss geeignet sind, bei mittelgroßen Gesellschaften, 

bei denen der Abschlussprüfer selbst die wesentlichen materiellen Punkte mit-

prüft, jedoch vollkommen überflüssig sind. Durch die kritiklose Übernahme der 

ISA würden zusätzliche Marktzugangshindernisse aufgebaut. Auch die immer 

komplexeren Regeln der IFRS/IAS führen zu zusätzlichen Barrieren, da diese 

Bestimmungen ebenfalls von den Repräsentanten der „big four“ dominiert wer-

den. Hierbei werden Regelungen geschaffen, die in ihrer Komplexität mehr ver-

schleiern als verdeutlichen. Wegen dieser Komplexität wiederum ist es relativ 

einfach, über die Kontrollgremien, die z.B. in Deutschland auch weitgehend von 

Mitarbeitern der „big four“ dominiert werden, angebliche Verstöße gegen 

IFRS/IAS-Regeln zu monieren und damit Konkurrenz aus dem Markt zu drän-

gen37. Daher müssten auch vor diesem Hintergrund die materiellen Regelungen 

vereinheitlicht werden und für alle Marktteilnehmer gelten. 

Soweit die Kommission die Frage aufwirft, ob man Investoren erlauben solle, 

sich an Prüfungsgesellschaften zu beteiligen38, erscheint Skepsis angebracht. 

So ist anzumerken, dass der Abschlussprüferberuf ein freier Beruf ist, dessen 

Berufsangehörige ein relativ hohes Maß an Unabhängigkeit gegenüber 

Gewinnoptimierungsgesichtspunkten aufweisen sollten. Das bedeutet selbst-

verständlich nicht die Aufforderung zur Ablegung der Armutsgelübde, ein an-
                                                 
35 S.o. 3.3.2. 
36 Vgl. Gschrei, Blindflug in der Zeitenwende, wp.net Magazin 2009, 9. 
37 Vgl. Gschrei, Blindflug in der Zeitenwende, wp.net Magazin 2009, 9. 
38 http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/market/oxera_consultation_en.pdf. 
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gemessenes Honorar ist auch erforderlich, um die Unabhängigkeit zu wahren. 

Sobald ein Investor eine Beteiligung eingeht, wird er dies unter dem Aspekt der 

Rendite betrachten. Hier werden die Angehörigen der „big four“, die laufend ihre 

Umsatzplanungen und –steigerungen im Auge behalten müssen39, genauso wie 

in großen Anwaltskanzleien auch, weniger Bedenken sehen. Der Lösungsan-

satz dürfte eher darin zu sehen sein, das Potenzial der kleineren Abschlussprü-

fer zu nutzen und zu bündeln. Hierzu reicht es nicht aus, diese zu einem neuen 

Anbieter zusammenzuwürfeln. Vielmehr müssen diese konzeptionell in den Ab-

schlussprüfungsprozess eingebunden werden, ohne sie in das Korsett der gro-

ßen Netzwerke zu zwängen, die oftmals gerade von diesen Berufsangehörigen 

abgelehnt werden. Grundsätzlich sollte der Ansatz über ein genossenschaftlich 

strukturiertes Koordinationscenter gesucht werden, das die benötigten Kapazi-

täten plant und trägt. Allerdings sollte jeder, der eine Prüfung federführend lei-

tet, Kollegen in anderen Staaten in Anspruch nehmen dürfen, die er auswählt. 

Denn gerade der Umstand, dass er es im bisherigen System nicht darf, bewegt 

viele Berufsangehörige, die „big four“ zu verlassen und sich lieber in kleinen 

Strukturen zu betätigen. Aus einer solchen zentral koordinierten, aber auch de-

zentral organisierten Struktur heraus könnten die mittelständischen Berufsträger 

auch größere Arbeitseinheiten bilden, um Abschlussprüfungen international 

durchzuführen.  

Ein weiterer Aspekt bestünde darin, die Ausbildung junger Berufsträger zu 

internationalisieren. Dies geschieht derzeit durch Bildung von speziellen Teams 

für jeweils ein anderes Land. Diese sind jedoch oft nicht in der Lage, komplexe-

re Lösungen für das Gebiet mehrerer Staaten zu erarbeiten. Wünschenswert 

wäre der Aufbau von interdisziplinären Beratungszentren, an denen Berufsträ-

ger unterschiedlichster Nationalität bei der Lösung komplexer Probleme zu-

sammenarbeiten können.  

                                                 
39 Dies führt bei den „big four“-Gesellschaften in Deutschland dazu, die gesetzlichen Honorare bei Ab-

schlussprüfungen durch Beratungsaufträge quer zu subventionieren. Dies belegt die Erlösauswertungen 
2007 (vgl. Gschrei, WP-Rating, wp.net Magazin 2009, 21 ff). Im Ergebnis können hierdurch die die 
Aufträge vergebenden Vorstände wieder Einfluss auf den Abschlussprüfer nehmen, einen Umstand, den 
man eigentlich vermeiden wollte, um die Funktion der Abschlussprüfung nicht durch Abhängigkeiten zu 
entwerten. Wenn Berufsfremde als Gesellschafter Gewinnmaximierung anstreben, wird sich das Pro-
blem der Beeinflussbarkeit eher noch weiter verschärfen. 
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Dies wiederum kann zu einer Vertiefung der späteren Zusammenarbeit im wei-

teren Berufsleben führen, da das persönliche Vertrauensverhältnis wesentlich 

gestärkt würde. 

Zu überlegen wäre daher, ob derartige Strukturen nicht im Wege der Förderung 

kleiner und mittelständischer Unternehmen begleitet werden könnten. 

 




